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S a t z u n g 
 

 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen „Gemeinsam für Neunkirchen“.  
(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.". 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Neunkirchen am Brand. 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
(2) Zweck des Vereins ist der Umweltschutz und die Ortsverschönerung. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht insbesondere indem ein Beitrag zur Verbesserung der örtlichen Lebensqualität im 
Markt Neunkirchen am Brand geleistet wird, Ideen und Lösungsvorschläge hierzu erarbeitet und 
entsprechende Vorarbeiten begleitet werden. Im Fokus steht hierbei die Verlagerung des Durch-
gangsverkehrs aus Neunkirchen heraus. Dabei sollen unter anderem Vorschläge zu modernen 
Mobilitätskonzepten, Verkehrssicherheit, Nachhaltigkeit und der Ortsgestaltung erarbeitet und 
auch öffentlich diskutiert werden. 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins können Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr, juristische Person oder 
Institution werden. 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich bei dem 1. Vorsitzenden des Vereins zu beantragen. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen.  
(3) Ein Vorsitzender oder der Schatzmeister entscheidet über den Aufnahmeantrag. 

 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands (einfache Mehrheit) oder der Mitgliederver-
sammlung (einfache Mehrheit) aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es  

a) das Ansehen, die Interessen oder den Zweck unter §2 des Vereins schädigt oder  
b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge 

im Rückstand ist.  
 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes anwe-
sende Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung. 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig 
seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch 
seine Mitarbeit zu unterstützen. 
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§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge 
(1) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und eine im Voraus fällig werdenden jährlichen Mit-
gliedsbeitrag zu entrichten. 
(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge wird von der Mitglieder-
versammlung festgelegt. 

 
§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 
§ 8 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schatz-
meister und dem Schriftführer. 
(2) Der Vorstand kann um bis zu zwei weitere Vorsitzende und bis zu vier Beisitzer erwei-
tert werden. Bei Wahlen wird die Anzahl dieser optionalen Funktionen von der Mitglie-
derversammlung festgelegt.  
(3) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter vertreten den Verein jeweils allein (§26 BGB) und sind 
einzeln zeichnungsberechtigt. 
(4) Der Vorstand kann bis zu zwei Kassenprüfer zur Durchsicht der ordentlichen Buchführung ge-
mäß §11 benennen. 

 
§ 9 Aufgaben des Vorstands 
Dem Vorstand des Vereins obliegt die Führung der Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung 
der Tagesordnung,  

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  
d) das Vermögen des Vereins gemäß §2 Abs. 2 einzusetzen, 
e) die Aufnahme neuer Mitglieder und Ausschluss von Mitgliedern 

In Angelegenheiten, die in dieser Satzung keine Regelung gefunden haben, entscheidet der 
Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

 
§ 10 Bestellung des Vorstands 
(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jah-
ren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Beendi-
gung der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die 
vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt 
nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 
(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des 
Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederver-
sammlung in den Vorstand zu wählen. 

 
§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 
Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Ver-
hinderung von seinem Stellvertreter(n), einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, 
bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters. 

 
§ 12 Haftung 
Vorstandsmitglieder und sonstige Beauftragte, die für den Verein unentgeltlich tätig sind oder für 
Ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG von maximal 500 EUR jährlich 
erhalten, haften für Schäden, die Sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein 
verursachen, gegenüber dem Verein lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sie werden,  
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soweit sie aus ihrer Tätigkeit für den Verein Anderen zum Schadensersatz verpflichtet sind, vom 
Verein freigestellt, falls sie weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. 
 
§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:  

a) Änderungen der Satzung,  
b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge,  
c) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  
e) die Auflösung des Vereins. 

 
§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 
(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. 
(2) Der Vorstand kann auch außerordentliche Mitgliederversammlungen nach Bedarf einberufen. 
(3) Die Einberufung der ordentlichen wie auch außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt in 
elektronischer Form unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesord-
nung.  
(4) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Wo-
che vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.  
(5) Der Vorstand kann weitere Tagesordnungspunkte auf der Mitgliederversammlung benennen. 
Die Mitgliederversammlung stimmt über die Zulassung dieser gemäß §15 ab. 

 
§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung 
von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung 
zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig. Die Abstimmung erfolgt per Handzeichen, sofern nicht ein anwesendes Mitglied eine 
geheime Abstimmung beantragt. Es zählt die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen, Stimment-
haltungen bleiben außer Betracht. Eine Vertretung der Stimmabgabe ist unzulässig. Kann bei Wah-
len kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist ge-
wählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kan-
didaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung, zum unter §2 
definierten Zweck oder die Auflösung des Vereins bedürfen der Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
gültigen Stimmen. 
(3) Über die gefassten Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das 
vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist. Das Protokoll kann von 
Mitgliedern auf Verlangen eingesehen werden. 

 
§ 16 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und seine Stellver-
treter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung kei-
ne anderen Personen beruft. 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Marktgemeinde Neunkirchen am Brand, die es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechts-
fähigkeit entzogen wurde.  


